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Einleitung 

Verwaltungsverfahren im Umweltrecht entfalten ein großes Konfliktpotential1. 

Dennoch gilt das deutsche Verwaltungsrecht nicht als konfliktlösungs- sondern 
entscheidungsorientiert2. Von verfahrenen Verfahren ist die Rede3, noch pointierter 
wird der Verfahrensgang als "entscheiden, ankündigen, verteidigen" beschrieben4• 

Auch das materielle Umweltrecht besitzt wegen der Unbestimmtheit seiner Vorga-
ben oft nur geringe Steuerungskraft5. Von einer effektiven Bewältigung von Inter-
essenkonfliktenkann nicht die Rede sein6. 

Die Nachteile dieser Art von Entscheidungsfindung liegen auf der Hand: Die 
Verfahren dauern zu lange, hemmen Investitionen und die Akzeptanz der Verwal-
tungsentscheidung7. Bislang wird versucht, diese Defizite durch Verfahrensbe-
schleunigung und den Abbau von Verfahrenspositionen zu beheben8, wodurch je-
doch nicht die Akzeptanz der Entscheidung gefördert wird9 . 

Erforderlich sind neue, flexible und kooperative Instrumente zur Beschleuni-
gung von Verfahren, um Steuerungsschwächen des Ordnungsrechts auszuglei-
chen10. Schwierigkeiten bei der Vorbereitung und Durchsetzung hoheitlicher Ent-
scheidungen können durch Kooperation und Konsens als Instrumente indirekter 
staatlicher Steuerung11 überwunden werden12. Auf diesen Gedanken beruhend, 

1 Troja, ZtU 1997,317 ff., 319. 
2 Funke in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Ver-

handlungen, Band II, 1990,209. 
3 Hili, DVBI. 1993, 973 ff., 975; Ramsauer in: Breidenbach (Hrsg.), Mediation für Juri-

sten, 1997, 161 ff., 164; Holznagel in: ebenda, 147 ff., 153. 
4 Vom englischem "decide, announce, defend" nach Hili, DVBI. 1993, 973 ff., 975; Holz-

nagel in: Breidenbach (Hrsg.), Mediation für Juristen, 1997, 147 ff., 148. 
5 Schröder, NVwZ 1998, 1011; umgekehrte Wesentlichkeit nach Schoch, DVBI. 1994, 

962 ff., 975. 
6 Holznagel, Jura 1999, 71 ff. 
7 Schmidt-Kötters in: Hoffmann-Riem/ Schneider (Hrsg.), Verfahrensprivatisierung im 

Umweltrecht, 1996, 31 ff. , 47. 
s Zu den Beschleunigungsgesetzen und deren Auswirkungen Troja, ZtU 1997, 317 ff. 

("end-of-the-pipe-Ansatz"); Brohm, NVwZ 1991, 1025 ff.; Erbguth, UPR 1995, 369 ff. 
9 Troja, ZtU 1997, 317 ff., 322; Kostka, Konsens 1999, 140 ff., 143. 
1o Schröder, NVwZ 1998, 1011; Schmidt-Kötters in: Hoffmann-Riem/ Schneider (Hrsg.), 

Verfahrensprivatisierung im Umweltrecht, 1996, 31 ff., 49. 
11 Kloepfer, Umweltrecht 1998, § 5 RN. 153 ff.; Franzius, Indirekte Verhaltenssteuerung 

im Umweltrecht, 2000; Bender I Sparwasser I Engel, Umweltrecht, 2000, RN. 2 I 41 ff. ; Trute 
in: Trute (Hrsg.), Rückzug des Ordnungsrechts im Umweltschutz, 1998, 13 ff. 
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entwickelte sich in den Vereinigten Staaten das Institut der Mediation13• Wesens-
merkmal ist die Vermittlung in Verhandlungen durch einen neutralen Dritten, der 
nicht entscheidungsbefugt ist14. Die Diskussion über eine lmplementation in 
Deutschland wird teilweise unter dem Begriff der Konfliktmittlung geführt. 

Diese Arbeit befaßt sich mit der Rechtskonformität von Mediation im Umwelt-
recht. Es sollen Anknüpfungspunkte gefunden, Möglichkeiten rechtlich verbindli-
cher Verhandlungsergebnisse und die Auswirkungen der Beteiligung des Mediators 
an den Verhandlungen untersucht werden. Gegenstand der Arbeit ist nicht die Me-
thodik der Mediation, sondern ob eine Anwendung von Mediation bzw. der Einsatz 
privater Mediatoren im umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren de lege lata 
möglich ist15. Erfahrungen mit Mediation kommen nicht nur aus Rechtsänderun-
gen, sondern resultieren auch aus faktischen Prozessen und wurden in den letzten 
Jahren umfassend gesammelt16. Im Gegensatz zum hohen Abstraktionsgrad verfas-
sungsrechtlicher Untersuchungen soll der Brückenschlag zwischen Theorie und 
Praxis vollzogen und die Auswirkungen der Mediation konkret untersucht werden. 
Dabei ist nicht nur auf die Vorhabengenehmigung, sondern allgemein auf umwelt-
rechtliche Verfahren einzugehen. Beispielsweise bei der Altlastensanierung, die 
keinem förmlichen Verfahren unterworfen ist, ergibt sich ein weites Feld fiir Aus-
handlungsprozessewie Mediation17. 

Die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen sind bereits mit dem Ergebnis un-
tersucht worden, daß die Verfassung weder ein Mediationsverbot noch ein Media-
tionsgebot enthält18. Aufgrund des Vorbehaltes des Gesetzes wären fiir die Anwen-
dung von Mediation allerdings umfassende Regelungen19 oder zumindest Experi-
mentierklauseln20 erforderlich. Dagegen wendet die Praxis Mediationstechniken 
bereits im Vorfeld von Planungsentscheidungen, parallel zu Vorhabengenehmi-

12 Holznagel, Konfliktbewältigung durch Verhandeln, 1990, 288; Kloepfor, Umweltrecht 
1998, § 4 RN. 46, § 5 RN. 156 f.; Song, Kooperatives Verwaltungshandeln, 2000, 24 ff. 

13 Genauer Umweltrnediation, da Mediation in den USA auf anderen Gebieten bereits we-
sentlich früher eingesetzt wurde; vgl. Zilleßen in: ders. (Hrsg.), Mediation, 1998,39. 

14 Wesensmerkmale erstmals von Hoffmann-Riem, Konfliktmittler, 1989, 20 herausgear-
beitet; vgl. auch BRAK-Ausschuß Mediation, BRAK-Mitteilungen 1996, 186. 

1s Zustimmend als richtiger Fokus Kostka, Konsens 1999, 140 ff., 142. Empirische, sozio-
logische und politologische Erkenntnisse werden hier nicht geliefert, sondern nur dargestellt. 

16 Jeglitza / Hoyer in: Zilleßen (Hrsg.), Mediation, 1998, 137 ff. , 180; Fietkau / Weidner, 
Umweltverhandeln, 1998, 96. 

17 Hoffmann-Riem in: ders./ Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Ver-
handlungen, Band I, 1990, 13 ff., 18. 

18 Engelbert, Konfliktrnittlung und Demokratieprinzip, 1995; Sünderhauj Mediation, 
1997. 

19 Holznagel, Konfliktbewältigung durch Verhandeln, 1990, 239 ff. ; Sünderhauj Media-
tion, 1997, 205 ff.; Loosen, Pragmatischer Interessenausgleich, 2000. 

2o Trieb, Konsens und Verwaltungsverfahren, 1997, 338; Hehn, Nicht gleich vor den Rich-
ter, 1996, 140; zur Zulässigkeit derartiger Klauseln Kloepfor, VVDStRL 1982, 63 ff., 91. 
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gungsverfahren und auch im Verfahren selbst an21 . In der Theorie ist der Umgang 
mit dem Konzept der Mediation dogmatisch noch nicht gelungen. Besondere 
Schwierigkeiten bereitet dabei die rechtliche Einordnung der Tätigkeit des Media-
tors, zu der bislang nur Fragen aufgeworfen worden sind, ohne Antworten zu lie-
fem22. Der Praxis sollte Rechnung getragen werden23, indem die Rechtmäßigkeit 
des status quo untersucht wird. Gleichzeitig ist der status pro aufzuzeigen, also 
inwieweit die Anwendung von Konfliktmitdung nach geltendem Recht möglich ist 
und wo ihre Grenzen liegen. Der Ruf nach dem Gesetzgeber erscheint aus Gründen 
der Flexibilität und der grundsätzlichen Tendenz zur Deregulierung verfehl~4• Vor 
dem Erlaß neuer Regelungen ist das vorhandene Instrumentarium auf seine Lei-
stungsfähigkeit zu untersuchen25. Im übrigen ist der Gesetzgeber der Forderung 
nach Experimentierklauseln bereits nachgekommen26. 

Die verwaltungsrechtliche Aufarbeitung steckt demnach im Gegensatz zur ver-
fassungsrechtlichen noch in den Anfängen27. So ist offen, ob und in welchem Um-
fang Mediatoren bereits nach geltendem Recht im Verwaltungsverfahren tätig wer-
den können. Dabei sind insbesondere Voraussetzungen und Anforderungen für die 
Einschaltung privater Konfliktmittler zu untersuchen und die Frage zu klären, wel-
che Aufgaben auf Mediatoren ohne oder gegebenenfalls mit gesetzlicher Ermächti-
gung übertragbar sind. 

Besonderes Augenmerk gilt der Frage der Möglichkeit der rechtlichen Bindung 
der Teilnehmer an das Mediationsergebnis28. Bislang bestehen erhebliche Pro-
bleme der Einbindung der Verhandlungslösungen und Mediationsergebnisse in den 
verwaltungsrechtlichen Entscheidungsprozeß29. Dies ist ein Umstand, der bislang 

21 Umfassender Überblick bei Barbian/ Jeglitza in: ZilleBen (Hrsg.), Mediation, 1998, 
108 ff.; Jeglitza I Hoyer, ebenda, 13 7 ff. 

22 Rechtlicher Status des Konfliktmittlers offen nach Song, Kooperatives Verwaltungshan-
deln, 2000, 114. 

23 Breuer in: Hoffinann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Ver-
handlungen, Band I, 1990, 231 ff., 233; und nicht umgekehrt wie Hehn, Nicht gleich vor den 
Richter, 1996, 139. 

24 Kunig in: Hoffinann-Riem/ Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Ver-
handlungen, Band I, 1990,43 ff., 51; Brohm in: ebenda, 253 ff., 257; Schröder, NVwZ 1998, 
1011 ff., 1015; Passavant, DÖV 1987,516 ff., 523; Troja, Ztu 1997,317 ff., 325, 329; Ku-
nig/Rublack, Jura 1990, 1 ff., 6; Trieb, Konsens und Verwaltungsverfahren, 1997, 188; Hili, 
DVBL 1993, 973 ff., 982; Bulling, DÖV 1989, 277 ff., 289; Holznagel in: Breidenbach 
(Hrsg.), Mediation für Juristen, 1997, 147 ff., 157; Rengeling, Das Kooperationsprinzip im 
Umweltrecht, 1988. 

25 Röckeisen in: Kotulla (Hrsg.), Umweltrecht und Umweltpolitik, 1998, 171 ff. 
26 Beispielsweise in§ 4b BauGB, siehe BT-Drs. 13/7589, 16. 
27 Schulte, Schlichtes Verwaltungshandeln, 1995, 4; Sünderhauf, Mediation, 1997, 178. 
28 Nach Brandt in: Hoffinann-Riem I Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung 

durch Verhandlungen, Band II, 1990,239 ff. noch immer offen. 
29 Zilleßen in: ders. (Hrsg.), Mediation, 1998, 17 ff., 36; Brandt in: Hoffinann-Riem/ 

Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Verhandlungen, Band ll, 1990, 239 ff. 
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